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WOLFGANG WIEGAND 

Die zentralen Elemente des 
Konsumkreditgesetzes * 

Ziel der folgenden Erläuterungen ist es, die zentralen Elemente des neuen 
Bundesgesetzes über den Konsumkredit sichtbar zu machen und dessen 
Grundstrukturen wenigstens in den Grundzügen aufzuzeigen. Zu diesem 
Zweck sind zunächst Aufbau und Einteilung des KKG sowie sein Stil zu 
beschreiben, ehe dann erste Ansätze einer inhaltlichen Analyse und Inter­
pretation unternommen werden. 

A) Aufbau und Struktur der gesetzlichen Regelung 

I. Die Gliederung in acht Abschnitte 

1) Der Inhalt der Abschnitte 

In acht Abschnitte hat der Gesetzgeber die zwanzig Artikel des KKG 
unterteilt: Der erste Abschnitt (Art. 1-5) definiert die Begriffe, mit denen 
das Gesetz arbeitet. Der Geltungsbereich des KKG wird im zweiten Ab­
schnitt (Art. 6 und 7) umschrieben. Zu Form und Inhalt der dem KKG 
unterstellten Verträge äussert sich der dritte Abschnitt (Art. 8-11). Die 
KKG-spezifischen Rechte und Pflichten der Vertragsparteien sind im vier­
ten Abschnitt (Art. 12-15) geregelt. Die Anleitung zur Berechnung des 
effektiven Jahreszinses findet sich im fünften Abschnitt (Art. 16 und 17). 
Gerade noch je einen Artikel umfassen der sechste, siebente und achte 
Abschnitt. Hier wird festgehalten, dass das KKG insofern zwingendes 
Recht darstellt, als vom Gesetz nicht zuungunsten der Konsumentin oder 
des Konsumenten abgewichen werden darf (Art. 18); geregelt wird weiter 
das Verhältnis zum kantonalen Recht (Art. 19) sowie Referendum und 
Inkrafttreten (Art. 20). Von seiner Kompetenz, den Zeitpunkt des Inkraft­
tretens des KKG zu bestimmen, hat der Bundesrat auf den 1. April 1994 -
für viele wohl unerwartet rasch - Gebrauch gemacht. 

* Meinem Assistenten, Fürsprecher JÜRG WICHTERMANN, danke ich für die wertvolle Mitar­
beit. 



38 WOLFGANG WIEGAND: Die zentralen Elemente des Konsumkreditgesetzes 

2) Die Bedeutung der Abschnitte 

Die einzelnen Abschnitte sind von ganz unterschiedlichem Gewicht. Ob 
das KKG überhaupt zur Anwendung kommt, ergibt sich aus den beiden 
ersten - ergänzend zu verstehenden - Abschnitten, nämlich aus den dort 
definierten Begriffen und dem Geltungsbereich (wobei Art. 6 eher den 
Nichtgeltungsbereich absteckt und Art. 7 nicht eigentlich den Geltungsbe­
reich des KKG betrifft, sondern vielmehr die Überlagerung des Konsum­
kreditbereiches durch weitergehende Schutzvorschriften anderer Gesetze). 
Von zentraler Bedeutung ist der dritte Abschnitt mit seinen Bestimmungen 
über Inhalt und Form der Verträge. Hier zählt das Gesetz auf, welche 
Punkte in den Vertrag zwingend aufzunehmen und wie die Verträge auszu­
gestalten sind1. Geregelt wird mit diesen Vorschriften der «formelle Inhalt» 
der dem KKG unterstellten Verträge. Davon zu trennen sind die - wenig 
Neues enthaltenden - Bestimmungen über den «materiellen Inhalt» im 
vierten Abschnitt. Besondere Bedeutung hat die Unterteilung des KKG in 
die erwähnten Abschnitte nicht; sie ist einzig Versuch einer Gliederung. 
Immerhin geht das KKG.damit weiter als seine Vorbilder. Die EG-Richtli­
nie über den Verbraucherkredit2 kennt keine und das deutsche Verbrau­
cherkreditgesetz3 bloss eine rudimentärere Einteilung. 

II. Bemerkungen zur Gesetzgebungstechnik 

1) Zur Funktion und Bedeutung der «Begriffe» 

Die Verabschiedung des Swisslex-Paketes und die damit verbundene Um­
setzung von EG-Richtlinien ins schweizerische Recht hat dazu geführt, 
dass hierzulande ein - zumindest für das Privatrecht - neuer Gesetzestyp 
Einzug hält. Unter dem Einfluss der supranationalen Gesetzgebung ist mit 
dem KKG ein Gesetz entstanden, das dem aus dem anglo-amerikanischen 
Rechtskreis und dem internationalen Vertragsrecht bekannten Stil folgt4. 
Dessen «Markenzeichen» sind die Definitionen. Vorweg wird begrifflich 
umschrieben, wie die vom Gesetz eingeführten Personen und Gegenstän­
de beschaffen sein müssen, damit sie als Subjekte und Objekte im Sinne 
dieses Erlasses gelten. Die ersten fünf Artikel des KKG beschäftigen sich 
denn auch ausschliesslich mit der Bestimmung der KKG-relevanten Be­
griffe. 

1 Vgl. dazu die Checkliste in Anhang VIII. 
2 EG-Richtlinie vom 22. Dezember 1986 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvor­

schriften der Mitgliedstaaten über den Verbraucherkredit (87/102) mit Änderungen vom 22. Fe­
bruar 1990 (90/88); vgl. Text in Anhang V und VI. 

3 Verbraucherkreditgesetz (VerbrKrG) vom 17. Dezember 1990, mit Änderungen vom 
27. April 1993; vgl. Text in Anhang VII. 

4 So etwa auch das Pauschalreisegesetz vom 18. Juni 1993, in Kraft ab 1. Juli 1994; BBI1993 II 
999ff. 
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2) Konsequenzen für die Rechtsanwendung 

Das gesetzgeberische Spiel mit Definitionen wird in der Praxis zur Arbeit 
mit Begriffen. Nur durch gleichzeitige Berücksichtigung von Begriffsbe­
stimmungen und Vorschriften über den Geltungsbereich lässt sich ermit­
teln, ob ein Konsumkreditgeschäft vorliegt und damit das KKG erst zur 
Anwendung gelangt5. Hinzu kommt, dass die neue Gesetzestechnik dazu 
führt, dass die gewohnte Interpretationstechnik und die auf die traditionel­
len kontinentalen Gesetzestexfe zugeschnittene Auslegungstheorie nicht 
mehr ausreicht. Hier wird man sich neu orientieren müssen6-7. 

B) Der Konsumkreditvertrag 

I. Erscheinungsbild (Art. 1-3) 

1) Die wesentlichsten Merkmale 

Art. 1 KKG definiert den Konsumkreditvertrag als einen Vertrag, durch 
den eine Kreditgeberin einer Konsumentin oder einem Konsumenten ei­
nen Kredit in Form eines Zahlungsaufschubes, eines Darlehens oder einer 
ähnlichen Finanzierungshilfe gewährt oder zu gewähren verspricht. Damit 
sagt bereits das Gesetz, dass es den Konsumkreditvertrag schlechthin nicht 
gibt. Vielmehr kann jedes Rechtsgeschäft ein Konsumkreditgeschäft sein, 
sofern es zwischen einer Kreditgeberin und einem Konsumenten oder einer 
Konsumentin im Sinne des KKG geschlossen wird, kreditierend wirkt und 
nicht vom Geltungsbereich des KKG ausgeschlossen ist. 

Von Bedeutung ist damit vorerst die Bestimmung des Anwendungsbe­
reichs der KKG8. Steht aber einmal fest, dass ein Rechtsgeschäft vom KKG 
erfasst wird, so sind alle diejenigen Vorschriften zu beachten, welche erfüllt 
sein müssen, damit der Vertrag den - vor allem formellen - Anforderungen 
an ein Konsumkreditgeschäft entspricht. 

2) Zum Begriff des Konsumenten 

Art. 3 KKG hält fest, wer Konsumentin oder Konsument im Sinne des 
KKG ist. Dabei folgt das KKG auch in diesem Punkt der Methode des 
EG-Rechts: Der Konsument wird in bezug auf den zu regelnden Bereich 
definiert als eine bestimmte Person, die bestimmte Rechtsgeschäfte vor-

5 Vgl. dazu den Beitrag von HAUSHEER. 
6 Vgl. dazu etwa LUTTER. Die Auslegung angeglichenen Rechts, (deutsche) JZ 1992 593 ff. 
7 SCHWEIZER vertritt in ZSR112 (1993) II. 639f., sogar die Ansicht, die grundlose Missachtung 

der EuGH-Rechtsprechung bei der Auslegung eigenständig rezipierten EG-Rechts durch schwei­
zerische Gerichte könne zumindest einen beschwerdefähigen Willkürgrund darstellen. 

8 Vgl. dazu Fn. 5. 
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nimmt9. Im Kreditbereich gilt jene Person als Konsumentin oder Konsu­
ment, die einen Konsumkreditvertrag zu einem nichtberuflichen oder 
nichtgewerblichen Zweck abschliesst. Damit geht das KKG von einem sehr 
formellen Konsumentenbegriff aus: Allein an den definitorischen Voraus­
setzungen wird angeknüpft, ohne jede Rücksicht auf die konkret-individu­
elle Schutzbedürftigkeit der Kreditnehmerin oder des Kreditnehmers. Das 
Gesetz fragt nicht danach, ob der Konsument stark oder schwach sei, 
sondern unterstellt dessen Schutzbedürftigkeit von vornherein. 

II. Form und Inhalt 

1) Zur Funktion der Art. 8-10 

Kern des neuen Gesetzes und damit auch praktisch von vordringlicher 
Bedeutung sind die Art. 8-10 KKG. Während Art. 8 Abs. 1 die Form des 
Vertrages vorschreibt, enthalten die Art. 8 Abs. 2 und Art. 9 Kataloge von 
formellen Inhaltsvorschriften. Art. 10 statuiert keine Vertragsinhalts-, son­
dern blosse Informationspflichten für den sogenannten Überziehungskre­
dit auf laufendem Konto - allerdings mit dem gleichen Ziel. Dass formelle 
Normen das zentrale Element dieses Gesetzes bilden, ist aufgrund der 
Absicht des KKG nur konsequent: Das KKG soll den Konsumenten oder 
die Konsumentin schützen, ohne indessen die Vertragsfreiheit an sich we­
sentlich zu beschränken. Materiell ist (mit wenigen Einschränkungen) auch 
unter dem KKG erlaubt, was bisher zulässig war - solange der Konsument 
vorgängig über die Vertragsfolgen genügend, d. h. KKG-konform, aufge­
klärt wird. Diese vorvertragliche Information sucht das KKG mit einer 
Kombination von Form- und formellen Inhaltsvorschriften sicherzustellen. 

2) Vorvertragliche Information 

Eines der zur Zeit aktuellen Themen des Vertragsrechts ist die Frage nach 
Funktion und Bedeutung der Informationspflichten10. Diese können unter­
schiedliche Zwecke verfolgen: Sie dienen entweder der Gefahrenabwehr, 
sollen also dem Vertragspartner durch Risikohinweise eine friktionslose 
Vertragsabwicklung ermöglichen. Zu diesen Informationen gehören bei­
spielsweise Warnungen wie «Achtung Stufe» oder Gebrauchsanleitungen 
für die Bedienung von Geräten. Daneben kann Information aber auch 
dazu dienen, dem potentiellen Vertragspartner Entscheidungshilfe zu bie­
ten für die Frage, ob er den Vertrag nun tatsächlich abschliessen wolle. 
Vorvertragliche Information in diesem Sinn hat zum Ziel, eine Person in 

9 Vgl. auch Art. 2 Abs. 3 des Bundesgesetzes über Pauschalreisen. 
10 Ausführlich dazu: WIEGAND, Die Rechtsbeziehung Bank-Kunde in der Schweiz unter beson­

derer Berücksichtigung der AGB-Problematik, in Aktuelle Probleme im Bankrecht. BTJP 1993. 
Bern 1994. 
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die Lage zu setzen, sich rational begründbar für oder gegen einen Vertrag 
zu entscheiden11. 

3) Insbesondere das Transparenzgebot 

Soll vorvertragliche Information als Entscheidungshilfe dienen, muss sie 
derart ausgestaltet sein, dass sie den Vertragsverlauf für die Gegenpartei 
durchschaubar macht und dass so das Rechtsgeschäft transparent wird. Das 
Transparenzgebot, wie es in den Art. 8-10 KKG enthalten ist, auferlegt der 
Kreditgeberin12 als der in aller Regel wirtschaftlich stärkeren Partei die 
Pflicht, allfällige Wissensdefizite beim Konsumenten oder bei der Konsu­
mentin auszugleichen. Enthält ein Kreditvertrag jene Informationen, die 
das KKG (und je nachdem andere anzuwendende Vorschriften) verlangen, 
so soll dadurch nach Meinung des Gesetzgebers der Kreditnehmer die 
Folgen der Verpflichtungen überschauen können, die er eingeht1314. 

III. Die Anforderungen an die Form (Art. 8 Abs. 1) 

Konsumkreditverträge sind schriftlich abzuschliessen. Grund des Schrift-
lichkeitserfordernisses ist die traditionelle Funktion des Übereilungsschut­
zes; zugleich kann nur so das Transparenzgebot gewährleistet werden. Es 
bestehen keine Anhaltspunkte und auch keine Rechtfertigungen dafür, 
dass mit Schriftlichkeit etwas anderes als die einfache Schriftlichkeit ge­
meint ist, so dass ohne weiteres auf Art. 13 OR zurückgegriffen werden 
kann15. 

Die Konsumentin oder der Konsument erhält, so sagt Art. 8 Abs. 2, eine 
«Kopie» des Vertrages. Damit führt das KKG gleichsam ein Novum ein: 
Der Begriff «Kopie» war dem schweizerischen Privatrecht bis anhin fremd 

11 Vgl. z.B. BGE vom 27.12.1993 mit Bemerkung von ABEGGLEN in ZBJV 1994 178ff.; das 
Bundesgericht verlangt vom behandelnden Arzt, dass er seine Patientin auch über die wirtschaft­
lichen Folgen eines Eingriffes aufklärt. Im weiteren auch BGE 1171 b 197 ff. (Aufklärungspflicht 
vor Operationen), dazu WIEGAND, Handbuch des Arztrechts. Zürich 1994. S. 119,130 ff. 

12 Das KKG verwendet - eine Novität - ausschliesslich die weibliche Form, allerdings aus 
grammatikalischen Gründen. 

'•' Die Schaffung der EG-Verbraucherkredit-Richtlinie ist im Rahmen der gemeinsam entwik-
kelten Konsumentenschutzpolitik der EG zu sehen. Nach EG-Verständnis gehört zu einem 
umfassenden Konsumentenschutz auch das Recht der Konsumentinnen und Konsumenten auf 
Aufklärung und Information (EntSchliessung 543 des Europarates). Die Richtlinie will denn auch 
in erster Linie eine genügende Information der Konsumenten über mögliche Folgen des Kredit­
vertrages sicherstellen; vgl. dazu etwa VON WESTPHALEN/EMMERICH/KESSLER, Verbraucherkredit­
gesetz, Köln 1991, S. 8 ff. 

14 Zum EG-Recht und dessen Übernahme ins deutsche Recht vgl. den Beitrag von HADDING. 
15 Allgemein dazu OR-SCHWENZER. Art. 13 N 1 ff., in HONSELL/VOGT/WIEGAND, Kommentar 

zum Obligationenrecht I, Basel 1992 (zitiert OR-Bearbeiter). Denkbar wäre auch eine Anknüp­
fung an die Regelung des Abzahlungskaufs, dazu O R - G I G E R , Art. 226 a N 11; zum Ganzen sofort 
im Text. 
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und ist erst noch zu definieren. Die EG-Richtlinie verwendet für das dem 
Verbraucher (Konsumenten) zustehende Duplikat den Ausdruck «Ausfer­
tigung»16. Richtlinien-konform ausgelegt kann mit Kopie deshalb nur ge­
meint sein, dass dem Konsumenten ein gleichwertiges Exemplar der Ver­
tragsurkunde auszuhändigen ist, nicht aber eine blosse Fotokopie im land­
läufigen Sinne. 

Ebenfalls der Klärung bedarf die Frage, ob beide Parteien alle Ver­
tragsurkunden zu unterzeichnen hätten. Die Unterschrift der sich vertrag­
lich bindenden Personen hat Dokumentations-, Identifikations- und Be­
weisfunktion17. Andererseits ist nach schweizerischem (wie auch nach 
deutschem) Verständnis eine gesetzlich vorgeschriebene Form nicht Be­
weis-, sondern Gültigkeitserfordernis. Wird gemäss Art. 13 OR davon 
ausgegangen, dass die Unterschrift Bestandteil der gesetzlich verlangten 
Schriftlichkeit ist, so müssten streng betrachtet alle gleichwertigen Ver­
tragsurkunden von allen Parteien unterzeichnet werden, zumal sich auch 
die Kreditgeberin verpflichtet und Art. 13 Abs. 2 insofern nicht helfen 
würde. Für eine grosszügigere Lösung sprechen zwei Argumente: Einer­
seits wird es in der Praxis ohne weiteres möglich sein, die eigene Unter­
schrift auf der vom Vertragspartner unterzeichneten Urkunde nachzutra­
gen. Zum andern hat der deutsche Gesetzgeber das Verbraucherkreditge­
setz gerade in diesem Punkt - aus praktischen Gründen18 - erst kürzlich 
liberalisiert: Ausdrücklich ist nun der Form genügt, wenn Antrag und 
Annahme durch die Vertragsparteien jeweils getrennt schriftlich erklärt 
werden19. Sinn macht nur eine dementsprechende Interpretation von 
Art. 8 Abs. 1 KKG. Es muss (auch unter dem Gesichtspunkt des Konsu­
mentenschutzes) ausreichend sein, wenn die Kreditgeberin das Vertrags­
exemplar des Konsumenten und der Konsument dasjenige der Kreditge­
berin unterzeichnet. 

IV. Die inhaltlichen Anforderungen (formeller Inhalt) 

1) Art. 8 Abs. 2 

Theoretisch bietet der Katalog der zwingenden Vertragsinformationen in 
Art. 8 Abs. 2 keine grossen Schwierigkeiten. Praktisch hängt von seiner 
Beachtung hingegen - vor allem für die Kreditgeberinnen - eminent viel 
ab. 

16 Art. 4 Abs. 1 der EG-Richtlinie 87/102; vgl. Anhang V. 
17 BUCHER. Schweiz. Obligationenrecht, Allg. Teil, 2. Aufl.. Zürich 1988, S. 164 f. 
" PALANDT/PUTZO. Bürgerliches Gesetzbuch, 53. Aufl., München 1994, Rz 4 zu § 4 VerbrKrG. 
" § 4 Abs. 1 VerbrKrG in der Fassung vom 27.4.1993; im übrigen Hess § 126 Abs. II BGB 

bereits vorher bei mehrfacher Ausfertigung gleichlautender Urkunden genügen, dass jede Partei 
die für die Gegenseite bestimmte Urkunde unterzeichnete. 


